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Am 11.02.2020 hatte der Bürgermeister, 
Herr André Henneberg, die jüngsten Ein-
wohner der Stadt zu Gast. 
Eingeladen waren 30 Jungen und Mäd-
chen, die im Zeitraum von August bis De-
zember 2019 geboren wurden. 
In 10 verschiedenen Ortsteilen wohnen 
die insgesamt 14 Jungen und 16 Mäd-
chen. 

Der Bürgermeister überreichte je 100,00 
Euro Begrüßungsgeld, eine CD mit Schlaf-
liedern und selbst gestrickte Söckchen. 
Für die Muttis gab es noch einen kleinen 
Blumengruß.
Ein Dankeschön geht an die fleißigen 
Sockenstricker, Frau Hildegard Graetz aus 
Schleusingen und an die Frauenfreizeit-
gruppe Hinternah.
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Beschlüsse der 08. öffentlichen Sitzung des Haupt-
ausschusses der Stadt Schleusingen am 23.01.2020

Beschluss-Nr. HA 01/08/2020
Genehmigung der Sitzungsniederschrift vom 03.12.2019 - 
öffentlicher Teil
Der Hauptausschuss der Stadt Schleusingen bestätigt die Nie-
derschrift der 7. öffentlichen Sitzung des Hauptausschusses vom 
03.12.2019.
gez. Henneberg
Bürgermeister   - Dienstsiegel -

Beschluss-Nr. HA 02/08/2020
Bestätigung überplanmäßige Kosten Gewerbesteuerumlage 
im Jahr 2019
Der Hauptausschuss der Stadt Schleusingen beschließt über-
planmäßige Kosten in Höhe von 28.259,02 € bei der Haus-
haltsstelle 90000.81000 – Gewerbesteuerumlage. Die Finan-
zierung erfolgt durch Mehreinnahmen bei der Haushaltsstelle 
90000.01000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer.
gez. Henneberg
Bürgermeister   - Dienstsiegel -

Beschlüsse der 08. nichtöffentlichen Sitzung des 
Hauptausschusses der Stadt Schleusingen am 
23.01.2020

Beschluss-Nr. HA 03/08/2020
Genehmigung der Sitzungsniederschrift vom 03.12.2019 - 
nichtöffentlicher Teil
Der Hauptausschuss der Stadt Schleusingen bestätigt die Nie-
derschrift der 7. nichtöffentlichen Sitzung des Hauptausschusses 
vom 03.12.2019.
gez. Henneberg
Bürgermeister   - Dienstsiegel -

Beschlüsse der 04. öffentlichen Sitzung des Aus-
schusses Bau/Wirtschaft/Ordnung der Stadt Schleu-
singen am 23.01.2020

Beschluss-Nr. BA 01/04/2020
Genehmigung der Sitzungsniederschrift vom 12.09.2019
Der Ausschuss Bauwesen/Wirtschaft/Ordnung genehmigt die 
Niederschrift der 3. öffentlichen Sitzung vom 29.10.2019.
gez. Henneberg
Bürgermeister   - Dienstsiegel -

Beschlüsse der 07. öffentlichen Sitzung des Stadtra-
tes der Stadt Schleusingen am 04.02.2020

Beschluss-Nr. SR 01/07/2020
Genehmigung der Sitzungsniederschrift vom 12.12.2019 - 
öffentlicher Teil
Der Stadtrat der Stadt Schleusingen bestätigt die Niederschrift 
der 6. öffentlichen Stadtratssitzung vom 12.12.2019.
gez. Henneberg
Bürgermeister   - Dienstsiegel -

Beschluss-Nr. SR 02/07/2020
Radwegkonzept „Engertalradweg“ als Lückenschluss zwi-
schen Werra und Rennsteig
1. Der Stadtrat der Stadt Schleusingen beschließt die grund-

sätzliche Weiterverfolgung des Radwegekonzeptes zwi-
schen dem Werratalradweg und dem Rennsteig.

2. Der Bürgermeister wird beauftragt, Gespräche mit den be-
treffenden Gemeinden (Stadt Suhl, VG Feldstein) zu führen, 
mit dem Ziel, eine Machbarkeitsstudie mit Varianten- und 
Kostenuntersuchungen für den Gesamtabschnitt in Auftrag 
zu geben.

3. Die Kosten für die Studie sollen anteilig auf die betreffen-
den Gemeinden aufgeteilt werden und sind im Haushaltsplan 
2021 mit aufzunehmen.

gez. Henneberg
Bürgermeister   - Dienstsiegel -

Aktuelles

Einladung zur Stadtratssitzung
Die 8. öffentliche Sitzung des Stadtrates der Stadt Schleusingen 
findet am 03.03.2020 um 18.00 Uhr im Ratssaal, Poststr. 4, 
Schleusingen, statt.

Alle Bürgerinnen und Bürger sind hierzu herzlich eingeladen. Die 
Tagesordnung können Sie den Aushängen entnehmen.

Henneberg
Bürgermeister

NACHRUF

Wir nehmen Abschied von

Heinz Manderscheid
Mit ihm verlieren wir einen liebenswerten Menschen, sehr 
guten Kameraden und Freund. Sein Andenken werden wir 
stets in Ehren halten.
Unser Mitgefühl gilt den Angehörigen.

Im Namen aller Kameradinnen und Kameraden der  
Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Schleusingen sowie des 
Feuerwehrvereins Erlau e.V.

André Henneberg Gerd Frühauf Steffen Tinter
Bürgermeister Wehrleiter  

FFW Erlau
Vereins- 
vorsitzender

Amtliche Bekanntmachungen

Beschlüsse

Beschlüsse der 05. öffentlichen Sitzung des Kultur-
ausschusses der Stadt Schleusingen am 09.01.2020

Beschluss-Nr. KA 01/05/2020
Genehmigung der Sitzungsniederschrift vom 04.12.2019
Der Kulturausschuss der Stadt Schleusingen bestätigt die Nie-
derschrift der 4. öffentlichen Sitzung des Kulturausschusses vom 
04.12.2019.
gez. Henneberg
Bürgermeister   - Dienstsiegel -

Beschluss-Nr. KA 03/05/2020
Projektantrag des Rassegeflügelvereins (Durchführung Rat 
Race)
Der Kulturausschuss der Stadt Schleusingen beschließt unter 
Bezugnahme auf den Projektantrag des Rassegeflügelzuchtver-
eins zur Unterstützung der geplanten Veranstaltung „Rat Race“ 
die Zahlung eines Zuschusses in Höhe von 1.500,00 € und sagt 
die Unterstützung durch den Bauhof zu.
gez. Henneberg
Bürgermeister   - Dienstsiegel -

Beschluss-Nr. KA 04/05/2020
Projektantrag des Frauenchor Slusia (Durchführung Kon-
zert zum Zusammenschluss der Stadt Schleusingen im 
Schlosshof)
Der Kulturausschuss der Stadt Schleusingen stimmt, unter Be-
zugnahme auf den Projektantrag des Frauenchor Slusia zur 
Durchführung eines Chorkonzertes zum Zusammenschluss der 
Stadt Schleusingen, einer 50% igen Übernahme der beantragten 
Kosten, mithin einem Betrag von 850,00 € zu.
gez. Henneberg
Bürgermeister   - Dienstsiegel -
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Schleifmühlenweg 13, 98660 Themar, mit einer Angebotssum-
me brutto von 68.146,90 €.
Die Kostendeckung erfolgt aus der Haushaltsstelle 2 57000 
95012 Brücke Schwimmbad Schleusingen. In der Haushaltsstel-
le sind 175.000 € für das Haushaltsjahr 2020 eingeplant.
gez. Henneberg
Bürgermeister   - Dienstsiegel -

Beschluss-Nr. SR 11/07/2020
Vergabe Neubau Fuß- und Radwegbrücke über die Nahe am 
Schwimmbad in Schleusingen – Los 2 - Stahlbauarbeiten
Der Stadtrat der Stadt Schleusingen beschließt die Auftrags-
erteilung für das Los 02 - Stahlbauarbeiten Neubau Fuß- und 
Radwegbrücke über die Nahe am Schwimmbad in Schleusingen 
an den wirtschaftlichsten Bieter: Stahl- und Metallbau Weber 
GmbH, Schleifmühlenweg 15, 98660 Themar, mit einer Ange-
botssumme brutto von 46.366,45 €.
Die Kostendeckung erfolgt aus der Haushaltsstelle 2 57000 
95012 Brücke Schwimmbad Schleusingen. In der Haushaltsstel-
le sind 175.000 € für das Haushaltsjahr 2020 eingeplant.
gez. Henneberg
Bürgermeister   - Dienstsiegel -

Beschluss-Nr. SR 12/07/2020
Auftragserteilung Los 1 – Abbruch/Entsorgung Mühlberg 
Hinternah
Der Stadtrat der Stadt Schleusingen beschließt die Auftragser-
teilung für das Los 01 - Abbruch/Entsorgung Mühlberg an den 
wirtschaftlichsten Bieter: Dienstleistung Kieser, Dorfstraße 
36, 98553 Eichenberg, mit einer Angebotssumme brutto von 
5.547,59 €.
Die Kostendeckung erfolgt aus der 2 61020 94204 DE-Maßnah-
me Festplatz Mühlberg in Hinternah. In der Haushaltsstelle sind 
110.000 € für das Haushaltsjahr 2020 eingeplant.
gez. Henneberg
Bürgermeister   - Dienstsiegel -

Beschluss-Nr. SR 13/07/2020
Auftragserteilung Los 2 – Trockenbau Feuchträume
Der Stadtrat der Stadt Schleusingen beschließt die Auftragser-
teilung für das Los 02 - Trockenbau, Feuchträume Mühlberg an 
den wirtschaftlichsten Bieter: Malerbetrieb Kaddatz, Dorfblich 
6, 36433 Langenfeld, mit einer Angebotssumme brutto von 
4.681,56 €.
Kostenstelle 2 61020 94204 DE-Maßnahme Festplatz Mühlberg 
in Hinternah
gez. Henneberg
Bürgermeister   - Dienstsiegel -

Beschluss-Nr. SR 14/07/2020
Auftragserteilung Los 3 – Dachdecker, Klempner, Gerüst-
bau, Abbruch Dacheindeckung
Der Stadtrat der Stadt Schleusingen beschließt die Auftragser-
teilung für das Los 03 - Dachdecker, Klempner, Gerüstbau, Ab-
bruch Dacheindeckung Mühlberg an den wirtschaftlichsten Bie-
ter: DHR Gleichberge GmbH, Feldstraße 3 , 98630 Röhmhild, 
mit einer Angebotssumme brutto von 24.578,97 €.
Kostenstelle 2 61020 94204 DE-Maßnahme Festplatz Mühlberg 
in Hinternah
gez. Henneberg
Bürgermeister   - Dienstsiegel -

Beschluss-Nr. SR 15/07/2020
Auftragserteilung Los 4 – Tischler und Holzbauarbeiten
Der Stadtrat der Stadt Schleusingen beschließt die Auftragsertei-
lung für das Los 04 - Tischler und Holzbauarbeiten Mühlberg an 
den wirtschaftlichsten Bieter: HOWI Bautischlerei Suhl GmbH, 
Erich-Krempel-Str. 10, 98527 Suhl, mit einer Angebotssumme 
brutto von 22.236,34 €.
Kostenstelle 2 61020 94204 DE-Maßnahme Festplatz Mühlberg 
in Hinternah
gez. Henneberg
Bürgermeister   - Dienstsiegel -

Beschluss-Nr. SR 16/07/2020
Auftragserteilung Los 5 – Heizung / Sanitär
Der Stadtrat der Stadt Schleusingen beschließt die Auftragser-
teilung für das Los 05 - Heizung/Sanitär Mühlberg an den wirt-
schaftlichsten Bieter: MHS GmbH , Hergser Weg 26, 98587 

Beschluss-Nr. SR 03/07/2020
Festlegung/Bestellung Wirtschaftsprüfer für den Jahresab-
schluss 31.12.2019 der Wohnungsgesellschaft mbH Schleu-
singen
Die Gesellschafterversammlung der Wohnungsgesellschaft mbH 
Schleusingen beschließt, für das Jahr 2019 gemäß § 318 HGB 
sowie § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz (HGrG) die DOMUS AG 
– Wirtschaftsprüfungsgesellschaft/Steuerberatungsgesellschaft, 
Regierungsstraße 58, 99084 Erfurt mit der Prüfung des Jah-
resabschlusses sowie des Lageberichtes der Wohnungsgesell-
schaft mbH Schleusingen zu beauftragen.
gez. Henneberg
Bürgermeister   - Dienstsiegel -

Beschluss-Nr. SR 04/07/2020
Beschluss zur Übertragung der kommunalen Aufgabe Hoch-
wasserschutz an den Gewässerunterhaltungsverband Obe-
re Werra-Schleuse
Der Stadtrat der Stadt Schleusingen beschließt die Übertragung 
wasserwirtschaftlicher Maßnahmen des Hochwasserschutzes 
nach § 4 Abs. 3 ThürGewUVG an den Gewässerunterhaltungs-
verband „Obere Werra/Schleuse“.
gez. Henneberg
Bürgermeister   - Dienstsiegel -

Beschluss-Nr. SR 05/07/2020
Beschluss zur Übertragung der kommunalen Aufgabe Hoch-
wasserschutz an den Gewässerunterhaltungsverband Ha-
sel-Lauter-Werra
Der Stadtrat der Stadt Schleusingen beschließt die Übertragung 
wasserwirtschaftlicher Maßnahmen des Hochwasserschutzes 
nach § 4 Abs. 3 ThürGewUVG an den Gewässerunterhaltungs-
verband „Hasel-Lauter-Werra“.
gez. Henneberg
Bürgermeister   - Dienstsiegel -

Beschluss-Nr. SR 06/07/2020
Beschluss zur Verwaltungsvereinbarung Digitalisierung
Der Stadtrat der Stadt Schleusingen beschließt dem öffentlich-
rechtlichen Vertrag über die Bildung einer Arbeitsgemeinschaft 
zur Durchführung eines Prozesses zur Entwicklung einer ge-
meinsamen IT Strategie gemäß Anlage zuzustimmen.
gez. Henneberg
Bürgermeister   - Dienstsiegel -

Beschluss-Nr. SR 07/07/2020
Beschluss zur Entgeltordnung für die Schwimmbäder der 
Stadt Schleusingen
Der Stadtrat der Stadt Schleusingen beschließt die Entgeltord-
nung für die Schwimmbäder der Stadt Schleusingen in der vor-
liegenden Form.
gez. Henneberg
Bürgermeister   - Dienstsiegel -

Beschluss-Nr. SR 08/07/2020
Kassenkredit für die Stadt Schleusingen für das Haushalts-
jahr 2020
Der Stadtrat der Stadt Schleusingen beschließt die Aufnahme 
eines Kassenkredites für das Haushaltsjahr 2020 in Höhe von 
400.000,00 € bei der Kreissparkasse Hildburghausen zu einem 
Zinssatz von 0,90 %.
gez. Henneberg
Bürgermeister   - Dienstsiegel -

Beschluss-Nr. SR 09/07/2020
Beschluss zur 1. Änderungssatzung der Stadt Schleusingen 
über die Erhebung einer Hundesteuer
Der Stadtrat der Stadt Schleusingen beschließt die 1. Ände-
rungssatzung der Satzung der Stadt Schleusingen über die Er-
hebung einer Hundesteuer vom 09.04.2019.
gez. Henneberg
Bürgermeister   - Dienstsiegel -

Beschluss-Nr. SR 10/07/2020
Vergabe Neubau Fuß- und Radwegbrücke über die Nahe am 
Schwimmbad in Schleusingen – Los 1 - Tiefbauarbeiten
Der Stadtrat der Stadt Schleusingen beschließt die Auftragser-
teilung für das Los 01 - Tiefbauarbeiten Neubau Fuß- und Rad-
wegbrücke über die Nahe am Schwimmbad in Schleusingen an 
den wirtschaftlichsten Bieter: Bauunternehmung Ernst Wenk, 
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Beschluss-Nr. SR 23/07/2020
Aufstellungsbeschluss zur 2. Änderung des B-Plan „Am 
Sättel“ der Stadt Schleusingen
Der Stadtrat der Stadt Schleusingen beschließt, den Aufstel-
lungsbeschluss zur 2. Änderung des Bebauungsplanes „Am Sät-
tel“ Stadt Schleusingen in der vorliegenden Form zu fassen:
01 Der Stadtrat fasst gemäß § 2 Abs. 1 BauGB (Baugesetzbuch) 

den Beschluss zur Aufstellung der 2. Änderung des Bebau-
ungsplans „Am Sättel“. Der Geltungsbereich der 2. Änderung 
des Bebauungsplans „Am Sättel“ der Stadt Schleusingen ist 
der Anlage zum Beschluss zu entnehmen.

02 Der Geltungsbereich umfasst die in der Gemarkung Schleu-
singen, Flur 7, laut Anlage abgegrenzten Bereiche.

03 Für den Bebauungsplan ist eine Umweltprüfung (Umweltbe-
richt) gemäß § 2 Abs. 4 BauGB erforderlich.

04 Die Verfahrenskosten werden durch den Antragsteller über-
nommen.

05 Der Aufstellungsbeschluss ist ortsüblich bekanntzumachen.
gez. Henneberg
Bürgermeister   - Dienstsiegel -

Die Anlage zum Beschluss kann während der Sprechzeiten in 
der Stadtverwaltung eingesehen werden.

Beschluss-Nr. SR 24/07/2020
Abwägungsbeschluss 2. Änderung B-Plan Nr. 4 „Gewerbe-
gebiet Ratschener Weg“ der Stadt Schleusingen / OT Hin-
ternah
Der Stadtrat der Stadt Schleusingen beschließt die Abwägung 
zu den im Rahmen der Beteiligung der Öffentlichkeit, der Behör-
den und sonstigen Träger öffentlicher Belange eingegangenen 
Stellungnahmen. Das Abwägungsergebnis mit Begründung ist 
Bestandteil des Beschlusses.
Der Bürgermeister wird beauftragt, die Bürger sowie die Behör-
den und sonstige Träger öffentlicher Belange, die Hinweise und 
Anregungen gegeben haben, von diesem Ergebnis unter Anga-
be der Gründe in Kenntnis zu setzen.
gez. Henneberg
Bürgermeister   - Dienstsiegel -

Das Abwägungsergebnis mit Begründung kann während der 
Sprechzeiten in der Stadtverwaltung eingesehen werden.

Beschluss-Nr. SR 25/07/2020
Satzungsbeschluss 2. Änderung B-Plan Nr. 4 „Gewerbege-
biet Ratschener Weg“ der Stadt Schleusingen / OT Hinternah
Der Stadtrat der Stadt Schleusingen beschließt gemäß § 10 Abs. 
1 Baugesetzbuch (BauGB) die 2. Änderung des Bebauungsplans 
Nr. 4 „Gewerbegebiet Ratschener Weg“ der Stadt Schleusingen 
/ OT Hinternah, in der Fassung vom 20.01.2020, bestehend aus 
der Planzeichnung (M 1: 500) mit zeichnerischen und textlichen 
Festsetzungen, als Satzung.
Die Begründung zur 2. Änderung des Bebauungsplans Nr. 4 „Ge-
werbegebiet Ratschener Weg“ vom 20.01.2020 wird gebilligt.
Der Bürgermeister wird beauftragt, für die 2. Änderung des Be-
bauungsplans Nr. 4 „Gewerbegebiet Ratschener Weg“ der Stadt 
Schleusingen / OT Hinternah, gemäß § 10 Abs. 2 BauGB bei 
der Verwaltungsbehörde die Genehmigung zu beantragen. Die 
Erteilung der Genehmigung ist als dann ortsüblich bekannt zu 
machen. Dabei ist auch anzugeben, wo die 2. Änderung des Be-
bauungsplans Nr. 4 „Gewerbegebiet Ratschener Weg“ mit der 
Begründung und der zusammenfassenden Erklärung während 
der Öffnungszeiten eingesehen und über den Inhalt Auskunft 
verlangt werden kann.
gez. Henneberg
Bürgermeister   - Dienstsiegel -

Die Planzeichnung mit zeichnerischen und textlichen Festset-
zungen kann während der Sprechzeiten in der Stadtverwaltung 
eingesehen werden.

Beschlüsse der 07. nichtöffentlichen Sitzung des 
Stadtrates der Stadt Schleusingen am 04.02.2020

Beschluss-Nr. SR 26/07/2020
Genehmigung der Sitzungsniederschrift vom 12.12.2019 - 
nichtöffentlicher Teil
Der Stadtrat der Stadt Schleusingen bestätigt die Niederschrift 
der 06. nichtöffentlichen Stadtratssitzung vom 12.12.2019.
gez. Henneberg
Bürgermeister   - Dienstsiegel -

Steinbach-Hallenberg, mit einer Angebotssumme brutto von 
10.921,19 €.
Kostenstelle 2 61020 94204 DE-Maßnahme Festplatz Mühlberg 
in Hinternah
gez. Henneberg
Bürgermeister   - Dienstsiegel -

Beschluss-Nr. SR 17/07/2020
Auftragserteilung Los 6 – Elektroarbeiten
Der Stadtrat der Stadt Schleusingen beschließt die Auftragsertei-
lung für das Los 06 - Elektroarbeiten Mühlberg an den wirtschaft-
lichsten Bieter: SES Schleusinger Elektro-Service GmbH, An 
der Pulvermühle 4, 98553 Schleusingen, mit einer Angebots-
summe brutto von 3.477,36 €.
Kostenstelle 2 61020 94204 DE-Maßnahme Festplatz Mühlberg 
in Hinternah
gez. Henneberg
Bürgermeister   - Dienstsiegel -

Beschluss-Nr. SR 18/07/2020
Auftragserteilung Los 7 – Maler, Bodenbeläge
Der Stadtrat der Stadt Schleusingen beschließt die Auftragsertei-
lung für das Los 07 - Maler, Bodenbeläge Mühlberg an den wirt-
schaftlichsten Bieter: Malerbetrieb Kaddatz, Dorfblich 6, 36433 
Langenfeld, mit einer Angebotssumme brutto von 12.614,12 €.
Kostenstelle 2 61020 94204 DE-Maßnahme Festplatz Mühlberg 
in Hinternah
gez. Henneberg
Bürgermeister   - Dienstsiegel -

Beschluss-Nr. SR 19/07/2020
Auftragserteilung Los 8 – Fliesenarbeiten
Der Stadtrat der Stadt Schleusingen beschließt die Auftragser-
teilung für das Los 08 - Fliesenarbeiten Mühlberg an den wirt-
schaftlichsten Bieter: Fliesen Gäbler, Breite Straße 17, 98617 
Ellingshausen, mit einer Angebotssumme brutto von 5.878,60 
€.
Kostenstelle 2 61020 94204 DE-Maßnahme Festplatz Mühlberg 
in Hinternah
gez. Henneberg
Bürgermeister   - Dienstsiegel -

Beschluss-Nr. SR 20/07/2020
Auftragserteilung Los 9 – Wegebauarbeiten
Der Stadtrat der Stadt Schleusingen beschließt die Auftragser-
teilung für das Los 09 - Wegebauarbeiten Mühlberg an den wirt-
schaftlichsten Bieter: Bauunternehmung Ernst Wenk, Schleif-
mühlenweg 13, 98660 Themar, mit einer Angebotssumme 
brutto von 5.870,87 €.
Kostenstelle 2 61020 94204 DE-Maßnahme Festplatz Mühlberg 
in Hinternah
gez. Henneberg
Bürgermeister   - Dienstsiegel -

Beschluss-Nr. SR 21/07/2020
Auftragsvergabe Ersatzbeschaffung Traktor mit Mähgerät 
für Bauhof
Der Stadtrat der Stadt Schleusingen beschließt die Auftrags-
vergabe zur Ersatzbeschaffung eines Traktors mit Mähgerät an 
den wirtschaftlichsten Bieter: BayWa AG, Rudolstädter Str. 19, 
99099 Erfurt, mit einer Angebotssumme von 180.400,00 € brut-
to.
Die Finanzierung ist gesichert und erfolgt aus der Haushaltsstel-
le 77100 93500 – Erwerb von beweglichen Sachen des Anlage-
vermögens (358.700,00 € HHP + HH-Rest aus 2019).
gez. Henneberg
Bürgermeister   - Dienstsiegel -

Beschluss-Nr. SR 22/07/2020
Auftragsvergabe Ersatzbeschaffung Fahrzeug Stadtreini-
gung für Bauhof
Der Stadtrat der Stadt Schleusingen beschließt die Auftrags-
vergabe zur Ersatzbeschaffung eines Fiat Professional Dobló 
Cargo Pritschenwagens an den wirtschaftlichsten Bieter: ABZ 
Nutzfahrzeuge GmbH, An der Lehmgrube 15, 07751 Jena, mit 
einer Angebotssumme von 21.323,13 € brutto.
Die Finanzierung ist gesichert und erfolgt aus der Haushaltsstel-
le 77100 93500 – Erwerb von beweglichen Sachen des Anlage-
vermögens (358.700,00 € HHP + HH-Rest aus 2019).
gez. Henneberg
Bürgermeister   - Dienstsiegel -
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d) Hunden in Krankenhäusern, Heil- und Pflegeanstalten, Ge-
fängnissen und ähnlichen Einrichtungen, die zur Durchfüh-
rung der diesen obliegenden Aufgaben dienen,

e) Diensthunden, die die jagdrechtliche normierte Brauch-
barkeitsprüfung oder eine gleichgestellte Prüfung abgelegt 
haben, von Forstbeamten, Forstbediensteten, Angestellten 
im Privatforstdienst, Berufsjägern, beauftragten Feld- und 
Forstaufsehern und bestätigten Jagdaufsehern, die zur Aus-
übung der Jagd gehalten werden, in der für den Forst-, Feld- 
oder Jagdschutz erforderlichen Anzahl,

f) Hunden, die ausschließlich für den Schutz, die Führung 
und Hilfe Blinder, hochgradig Sehbehinderter, Gehörloser, 
hochgradig Schwerhöriger oder hilfloser Personen gehalten 
werden. Dies sind solche Personen, die schwerbehindert im 
Sinne des SBG IX sind und Anspruch auf die Merkzeichen 
„BI“, „GI“, „H“ oder „aG“ haben. Der Nachweis der Schwer-
behinderung kann durch Vorlage des Schwerbehinderten-
ausweises erbracht werden, aus dem hervorgeht, dass eine 
Behinderung entsprechend einer Schwerbehinderung nach 
SGB IX, eingeschlossen die Berechtigung und den genann-
ten Merkzeichen, vorliegt,

g) Gebrauchshunden, die ausschließlich zur Bewachung von 
Herden verwandt werden, in der benötigten Anzahl.

Der § 6 Abs. 1 wird wie folgt geändert:

§ 6
Allgemeine Steuerermäßigung

(1) Die Steuer ist auf Antrag auf die Hälfte des Steuersatzes 
nach § 2 zu ermäßigen für:
a) Ersthunde, die zur Bewachung von Grundstücken und Ge-

bäuden, welche von dem nächsten bewohnten Gebäude 
mehr als 200 Meter entfernt liegen, erforderlich sind,

b) Hunde, die von zugelassenen Unternehmen des Bewa-
chungsgewerbes oder von berufsmäßigen Einzelwächtern 
bei Ausübung des Wachdienstes benötigt werden,

c) 1 brauchbarer Jagdhund, der von Inhabern eines gültigen 
Jagdscheines ausschließlich oder überwiegend zur Aus-
übung der Jagd gehalten wird, wenn dieser die jagdrecht-
liche normierte Brauchbarkeitsprüfung oder gleichgestellte 
Prüfungen mit Erfolg abgelegt hat (gem. ThürJHVO),

d) Therapiehunde, die eine zertifizierte Therapiehundeprüfung 
abgelegt haben und nachweislich für soziale und therapeuti-
sche Zwecke eingesetzt werden.

Artikel II
Die 1. Änderungssatzung der Satzung der Stadt Schleusingen 
über die Erhebung einer Hundesteuer tritt am Tag nach ihrer öf-
fentlichen Bekanntmachung in Kraft.

Schleusingen, den 11.02.2020

gez. André Henneberg   - Siegel -
Bürgermeister
Stadt Schleusingen

Mit Schreiben vom 07.02.2020 des Landratsamtes Hildburghau-
sen, Amt für Kommunalaufsicht, wurde vorstehende Satzung ge-
mäß § 21 Abs. 3 der Thüringer Kommunalordnung (ThürKO), in 
der aktuell gültigen Fassung rechtsaufsichtlich bestätigt.
Verstöße wegen der Verletzung von Verfahrens- und Formvor-
schriften, die nicht die Ausfertigung und diese Bekanntmachung 
betreffen, können gegenüber der Stadt Schleusingen (Markt 9, 
98553 Schleusingen) geltend gemacht werden. Sie sind schrift-
lich unter Angabe der Gründe geltend zu machen. Werden sol-
che Verstöße nicht innerhalb einer Frist von einem Jahr nach 
dieser Bekanntmachung geltend gemacht, so sind die Verstöße 
unbeachtlich.

Schleusingen, den 11.02.2020

gez. André Henneberg   - Siegel -
Bürgermeister
Stadt Schleusingen

Entgeltordnung für die Schwimmbäder  
der Stadt Schleusingen

Der Stadtrat der Stadt Schleusingen hat in seiner Sitzung am 
04.02.2020 mit Beschluss-Nr. SR 07/07/2020 nachstehende Ent-
gelte für die Benutzung der Schwimmbäder der Stadt Schleusin-
gen beschlossen:

§ 1
Entgelte

1. Für die Benutzung der Schwimmbäder der Stadt Schleusin-
gen werden folgende Entgelte (inklusive Mehrwertsteuer) 
festgesetzt:
• Kinder (ab 6 Jahren), Schwerbeschädigte   1,50 EUR
• Erwachsene (ab 18 Jahren)   2,50 EUR
• Abendkarte (ab 18 Uhr)   1,00 EUR
• 10er-Karte Kinder   10,00 EUR
• 10er-Karte Erwachsene   20,00 EUR

2. Tages- und Abendkarten gelten für das einmalige Betre-
ten des jeweiligen Schwimmbades und sind auf Verlangen 
des Aufsichtspersonals vorzuzeigen. Mit Verlassen des 
Schwimmbades erlischt die Gültigkeit der Eintrittskarte.

3. 10er-Karten berechtigen für insgesamt zehn Eintritte für die 
erworbene Saison. Die zehn Schwimmbadbesuche können 
in allen Schwimmbädern der Stadt Schleusingen abgegol-
ten werden. Sie sind im jeweiligen Schwimmbad als Eintritt 
vorzuzeigen und durch das Aufsichtspersonal abzubuchen.

4. Mitglieder der Einsatzabteilung und der Jugendabteilung 
der Freiwilligen Feuerwehr Schleusingen haben in allen 
Schwimmbädern der Stadt Schleusingen freien Eintritt. Der 
Dienstausweis ist vorzuweisen

§ 2
In-Kraft-Treten

Diese Entgeltordnung für die Schwimmbäder der Stadt Schleu-
singen tritt am 1. Mai 2020 in Kraft. Die Entgeltordnung vom 
09.04.2018 tritt außer Kraft.

Stadt Schleusingen

André Henneberg
Bürgermeister

Schleusingen, den 07.02.2020

1. Änderungssatzung der Satzung  
der Stadt Schleusingen  

über die Erhebung einer Hundesteuer
Die Stadt Schleusingen erlässt aufgrund der § 19 Abs. 1 bis 
21 der Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) sowie §§ 2 und 
5 des Thüringer Kommunalabgabegesetzes (ThürKAG) in den 
aktuell gültigen Fassungen nach Beschluss des Stadtrates der 
Stadt Schleusingen in seiner Sitzung am 04.02.2020 folgende 
Satzung:

Artikel I

Der § 5 wird wie folgt geändert:

§ 5
Steuerbefreiung

Steuerbefreiung wird auf schriftlichen Antrag gewährt für das 
Halten von:
a) Diensthunden, die ausschließlich zur Erfüllung öffentlicher 

Aufgaben dienen. Dies sind insbesondere die Diensthunde 
der Polizei, der Bundespolizei, des Zolldienstes und weiterer 
Sicherheitsorgane,

b) Rettungshunden, die die für Rettungshunde vorgesehenen 
Prüfungen bestanden haben und als Rettungshunde für den 
Zivilschutz, den Katastrophenschutz oder den Rettungs-
dienst nachweislich zur Verfügung stehen,

c) Hunden des Deutschen Roten Kreuzes, des Arbeitersama-
riterbundes, des Malteser-Hilfsdienstes, der Johanniter–Un-
fallhilfe, des Technischen Hilfswerks oder des Bundesluft-
schutzverbandes, die ausschließlich der Durchführung der 
diesen Organisationen obliegenden Aufgaben dienen,
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zer von bejagbaren Flächen in der Flur Ratscher/Heckengereuth 
sind herzlich eingeladen.

Walter Filster
Jagdvorstand

Fäkalienabfuhr 1. Halbjahr 2020

OT Waldau und OT Oberrod

Der WAVH informiert, dass die Fäkalien im OT Waldau im  
1. Halbjahr 2020 ab 05.03.2020 und im OT Oberrod ab 
10.03.2020 abgefahren werden.
Es wird gebeten, den Zugang zu den Grundstückskläranlagen im 
Entsorgungszeitraum zu gewährleisten.

Ende des amtlichen Teiles

Vereinsnachrichten

SV Nahetal Hinternah e.V.
Vorstand Hinternah, den 23.01.2020

An alle Mitglieder des
SV Nahetal Hinternah e.V.

Einladung zur ordentlichen Mitgliederversammlung 
(Wahlversammlung) des SV Nahetal Hinternah e.V.

Sehr geehrte Sportfreundinnen und Sportfreunde,

im Auftrag des Vorstandes des SV Nahetal Hinternah e.V. möch-
te ich Sie recht herzlich zu unserer Wahlversammlung einladen.

Termin: Freitag, den 13.03.2020
von 19.00 bis 22.00 Uhr

Ort: Vereinsheim des SV Nahetal Hinternah e.V.
an der Nahe

Tagesordnung:
1) Begrüßung, Feststellung der Anwesenheit und der Stimm-

berechtigten
2) Genehmigung des Protokolls der letzten Mitgliederversamm-

lung
3) Bericht des Vorstandes und der Abteilungen
4) Bericht des Schatzmeisters und der Kassenprüfer
5) Aussprache und Anträge
6) Entlastung des Vorstandes
7) Neuwahl der Mitglieder der Vereinsorgane
8) Verschiedenes
9) Schlusswort des Vorsitzenden

Mit sportlichem Gruß

Werner Förster
Vorsitzender SV Nahetal Hinternah e.V.

Ortskanal Waldau
Die Interessengemeinschaft „Gemeinschaftsempfangsanla-
ge Waldau“ weist darauf hin, dass seitens der Stadtverwal-
tung Schleusingen keine Informationen mehr im Ortskanal 
eingespeist werden.
Die aktuellen Informationen der Stadtverwaltung Schleusin-
gen werden auf der Homepage www.schleusingen.de veröf-
fentlicht.

 27.01.2020

Verkauf Baugrundstück
Die Stadt Schleusingen bietet nachfolgende Grundstücke in 
Hinternah, Bahnhofstraße zum Verkauf an:
- Gemarkung Hinternah, Flur 14, Flurstück 235/44 mit 778 

m² - bebaubar
- Gemarkung Hinternah, Flur 14, Flurstück 234/44 mit 757 

m² - nicht bebaubar
Der Bodenrichtwert beträgt 24,00 €/m².
Nähere Angaben zu o.g. Grundstücken sowie der Art der 
baulichen Nutzung gemäß vorliegender Klarstellungssat-
zung OT Hinternah – Bereich Bahnhofstraße können im 
Bauamt der Stadtverwaltung Schleusingen nach vorheriger 
Terminvereinbarung eingeholt werden.
Die Angebote für den Grundstückserwerb sind bis 
28.03.2020 in der Stadtverwaltung Schleusingen, Markt 
9, Büro Bürgermeister, in einem verschlossenen Um-
schlag einzureichen.
Über den Grundstücksverkauf wird der Stadtrat der Stadt 
Schleusingen nach erfolgter Angebotsprüfung entscheiden.

gez. André Henneberg
Bürgermeister

Mitteilungen

Jagdgenossenschaft Nahetal

Die Jagdgenossenschaft Nahetal lädt ein

Da dieses Jahr die Neuverpachtung der Jagdbögen ansteht, la-
den wir herzlich alle Bodeneigentümer mit bejagbaren Flächen 
im Jagdbezirk (Gemarkung Hinternah, Silbach, anteilig Schleu-
singerneundorf) zu zwei Terminen ein:

Donnerstag, 27.02.2020; 19 Uhr Gasthaus Schilling
Information des Vorstandes zur vorgesehenen Verfahrens-
weise der Neuverpachtung der Jagdbögen und Diskussion

Donnerstag, 12.03.2020; 19 Uhr Gasthaus Schilling
Mitgliederversammlung mit Beschlussfassung zur Neuver-

pachtung

Tagesordnung:

1. Protokollkontrolle
2. Bericht des Vorstandes einschl. Kassenbericht
3. Bericht der Revisionskommission
4. Entlastung des Vorstandes für das Jagdjahr 2019/20
5. Vorschlag des Vorstandes zur Neuverpachtung
6. Abstimmung und Beschluss zur Neuverpachtung
7. Diskussion zu Anträgen zur Verwendung des Nettoerlöses 

aus der Jagdpacht 2019/20
8. Beschlussfassung zur Verwendung des Nettoerlöses
Anschließend gemütlicher Ausklang.

Dietrich Pfleger
Jagdvorsteher JG Nahetal

Jagdgenossenschaft  
Ratscher/Heckengereuth

Jagdjahreshauptversammlung  
Ratscher/Heckengereuth

Die Jagdgenossenschaft Ratscher/Heckengereuth führt am 
27.03.2020 ihre Jagdjahreshauptversammlung im Vereinshaus 
in Heckengereuth durch. Beginn ist um 19.00 Uhr. Auf der Tages-
ordnung stehen der Rechenschaftsbericht, der Kassenbericht, 
der Bericht der Revisionskommission, Diskussion, Beschluss-
fassung zur Verwendung des Reinertrages für die Jagdjahre 
2019/2020, Neuwahl des Vorstandes und Sonstiges. Alle Besit-
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Boy‘s Day im GAW Institut Ilmenau

Schnupperunterricht Pflege – Erzieher –  
Sozialassistenz

Ilmenau • Der bundesweite Jungen-Zukunftstag Boys‘Day bietet 
Schülern ab der 5. Klasse die Möglichkeit, einen spannenden 
Einblick in für sie bislang ungewohnte Berufe zu bekommen. Das 
GAW-Institut für berufliche Bildung in Ilmenau lässt in diesem 
Jahr wieder Schüler in Ausbildungsberufe im Gesundheits- und 
Sozialbereich blicken.
Der Aktionstag findet am 26. März 2020 zwischen 09.30 Uhr und 
11.00 Uhr Am Vogelherd 50|51 statt.
Die Jungen nehmen am Unterricht teil und erhalten zudem alle 
wichtigen Infos zum Ausbildungsablauf und den Berufsbildern 
Pflegefachmann, Erzieher und Sozialassistent.
Weitere Informationen zur Anmeldung und Teilnahme
unter Tel. 03677|84 10 89.

WEITERE INFORMATIONEN UNTER
GAW-INSTITUT FÜR BERUFLICHE BILDUNG
gemeinnützige GmbH
Staatlich anerkannte Fachschule und
Höhere Berufsfachschule für Gesundheits-, Sozial- und
Pflegeberufe in Ilmenau/Sonneberg
Am Vogelherd 50|51
98693 Ilmenau

TEL +49(0)3677|84 10 89
FAX +49(0)3677|87 18 77
MAIL ilmenau@gaw.de
WEB www.gaw.de
FB www.facebook.com/GAWIlmenau

Veranstaltungen

Gemeinschaftsempfangsanlage Waldau

Einladung zur Jahreshauptversammlung

Die Jahreshauptversammlung der „Gemeinschaftsempfangsan-
lage Waldau“ findet

am 12.03.2020 um 19.00 Uhr
in der Gaststätte „Weidmannsruh“

statt.
Alle Mitglieder sind recht herzlich eingeladen.

Tagesordnung:

1. Rechenschaftsbericht für 2019 vom Vorsitzenden Herrn 
Kriegling

2. Kassenbericht vom Schatzmeister Frau Schmidt
3. Bericht der Revisionskommission von Frau Hertel
4. Fragen der Mitglieder zu den 3 Berichten und Anfragen
5. Entlastung des Vorstandes
6. Sonstiges

Wir bitten die Mitglieder unserer IG Ihre Teilnahme an der Mitglie-
derversammlung zu ermöglichen, damit anstehende Fragen und 
Meinungen ausgetauscht und beraten werden können.

Vorsitzender der GEA

Sonstiges

Ehejubilare

Diamantene Hochzeit

Eheleute Marianne und Roland Hartung aus Altendambach
Es gratulierten der Landrat Thomas Müller und der Bürger-
meister André Henneberg.
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